
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 
 

Niederschrift  

über die öffentliche 

29. Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Burglengenfeld 

 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 04.04.2023 

Sitzungsort/-raum: im historischen Rathaussaal 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende: 19:15 Uhr 

 
Zur heutigen Sitzung des Stadtrates wurden von Bürgermeister Thomas Gesche 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen. Zu Beginn der Sitzung waren Bür-
germeister Thomas Gesche als Vorsitzender und 16 der 24 Mitglieder des Stadtrates 
anwesend. 
 
Der Stadtrat war beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
waren und die Mehrheit anwesend und stimmberechtigt war. 
 
Im Vorfeld entschuldigt waren die Stadtratsmitglieder Markus Bäuml, Gregor Glötzl, 
Christian Magerl, Phillip Poguntke, Josef Schießl, Christoph Schwarz und Norbert 
Wein.  
Stadtratsmitglied Hans Deml kommt später. 
 
Zeitpunkt und Ort der öffentlichen Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwendungen vorgebracht.  
 
 
Weitere anwesende Personen: 
 
Für die Mittelbayerische Zeitung nahm Herr Josef Schaller an der öffentlichen Sit-
zung teil. 
 
Der Vorstand der Stadtwerke, Herr Johannes Ortner, nahm an der öffentlichen Sit-
zung teil. 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
Anwesend waren: 
 
Funktion  
Name, Vorname Bemerkung 

1. Bürgermeister:  

Gesche, Thomas  1. Bürgermeister verlässt Sitzungstisch von 18:32 bis 18:34 Uhr; 

Stadtratsmitglieder:  

Bäuml, Markus  Stadtrat entschuldigt; 

Beer, Andreas jun.  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 17:59 Uhr bis 18:01 
Uhr; 

Bösl, Sebastian, 3. Bürgermeister  Stadtrat  

Deml, Hans  Stadtrat kommt 17:07 Uhr; verlässt Sitzungstisch von 
18:41 Uhr bis 18:50 Uhr; 

Glatzl, Hans  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 18:51 Uhr bis 18:52 
Uhr; 

Glötzl, Gregor  Stadtrat entschuldigt; 

Gruber, Josef, 2. Bürgermeister  Stadtrat  

Hitzek, Michael  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 17:54 Uhr bis 17:55 
Uhr; 

Hofmann, Thomas  Stadtrat verlässst Sitzungstisch von 18:13 Uhr bis 18:15 
Uhr; 

Huesmann, Markus  Stadtrat  

Klopp, Siegfried  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 19:02 Uhr bis 19:06 
Uhr; 

Konopisky, Roland  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 18:50 Uhr bis 18:59 
Uhr; verlässt Sitzungstisch von 19:02 Uhr bis 
19:06 Uhr; 

Krebs, Bernhard  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 18:01 Uhr bis 18:11 
Uhr; 

Magerl, Christian  Stadtrat entschuldigt; 

Mulzer, Barbara  Stadträtin  

Poguntke, Phillip  Stadtrat entschuldigt; 

Schaller, Michael  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 18:01 Uhr bis 18:11 
Uhr; verlässt Sitzungstisch von 18:54 Uhr bis 
18:59 Uhr; 

Schießl, Josef  Stadtrat entschuldigt; 

Schreiner, Albin  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 17:14 Uhr bis 17:23 
Uhr; 

Schwarz, Christoph  Stadtrat entschuldigt; 

Singerer, Peter  Stadtrat  

Steinbauer, August  Stadtrat  

Wein, Norbert  Stadtrat entschuldigt; 

Wein, Peter  Stadtrat verlässt Sitzungstisch von 17:30 Uhr bis 17:31 
Uhr; verlässt Sitzungstisch von 18:48 Uhr bis 
18:50 Uhr; 

Ortssprecher:  

Auer, Josef jun.  Ortssprecher abwesend; 

Ehrnsperger, Jürgen  Ortssprecher abwesend; 

Feuerer, Yvonne  Ortssprecherin  

Von den Stadtwerken waren anwesend:  

Ortner, Johannes    
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Verwaltung:  

Frieser, Elke, VRin  Leiterin Kämmerei  

Haneder, Franz, Stadtbaumeister  Leiter Stadtbauamt  

Pelikan-Roßmann, Ulrike  Pressereferentin  

Schneeberger, Gerhard, VAR  Bauverwaltung  

Weiß, Wolfgang, Verw.-Fachwirt  Amt für öffentliche Sicher-
heit und Ordnung 

 

Schriftführerin:  

Igl, Karin    
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Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung: 

  
1. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 

28.02.2023 
  
2. Maidult 2024 und Folgejahre - Vergabe des Festplatzes 
  
3. Erlass einer Satzung über die Gestaltung von Vorgärten in Burglengenfeld 

(Vorgarten- und Einfriedungssatzung) 
  
4. (Neu)Erlass einer Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe 

(Abstandsflächensatzung) 
  
5. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 

Stadtarchivs Burglengenfeld (Archiv-Gebührensatzung) Änderung § 3 - Gebüh-
ren und Auslagen 

  
6. Änderung der Gemeindegrenze gem. § 58 Abs. 2 FlurbG zwischen den Städ-

ten Teublitz und Burglengenfeld 
  
7. Kenntnisnahme zum Kreditnehmerwechsel von Bulmare GmbH auf SWB und 

zur zugehörigen Kreditermächtigung des SWB-Vorstandes 
  
8. Kenntnisnahme zum Abschluss einer Vereinbarung über die Verlustübernahme 

mit Laufzeitbegrenzung einschließlich einer Zustimmung zur Mittelbereitstel-
lung an SWB und Bulmare GmbH 

  
9. Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bürgermeisters 
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Protokol l  
 

Öffentliche Sitzung: 

Beschluss 
 

Nr.:322 
 

Gegenstand: Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 28.02.2023 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 16 der 24 Gremienmit-
glieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegenstand stimmbe-
rechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 

 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Protokoll der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 28.02.2023 wurde den 
Ausschussmitgliedern vorab im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates vom 28.02.2023 
wird genehmigt. 
 
 
 
einstimmig 
 
Ja 17  Nein 0   
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Beschluss 
 

Nr.:323 
 

Gegenstand: Maidult 2024 und Folgejahre - Vergabe des Festplatzes 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 16 der 24  Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Laut aktueller Geschäftsordnung für den Stadtrat Burglengenfeld ist für die Vergabe 
des Volksfestes (=Maidult) der Stadtrat zuständig. Für die Maidult 2024 -2026 haben 
sich zwei Festzeltbetriebe beworben: Die Festbetriebe Böckl GbR aus Schwarzen-
feld und Daniel Feuerer aus Teublitz. Die Vergabe soll aus organisatorischen Grün-
den gleich für 3 Jahre erfolgen, da namhafte Musikbands mindestens 2 Jahre im Vo-
raus gebucht werden müssen und somit Planungssicherheit erreicht werden kann. 
 
Die Fa. Festbetriebe Böckl GbR blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung als Veranstal-
ter von Volksfesten zurück und bietet der Bevölkerung stets ein abwechslungsrei-
ches und attraktives Unterhaltungsprogramm. Zudem besitzt die Fa. Böckl mehrere 
eigene Zelte samt entsprechendem Zubehör und auch verfügt das Unternehmen 
über einen eigenen, erfahrenen Mitarbeiterpool von rund 20 Personen. Die zurück-
liegenden Veranstaltungen in Burglengenfeld der Fa. Festbetriebe Böckl GbR in Ko-
operation mit dem Schaustellerbetrieb Schneider gaben nie Anlass zu Beschwerden. 
Der Festzeltbetrieb Böckl möchte auch in Zukunft u.a. den Seniorennachmittag mit 
Musik beibehalten und den Festeinzug und Eröffnung der Maidult mit der Blaskapelle 
St. Vitus durchführen. Das Bier der Bauerei Naabeck soll weiterhin zum Ausschank 
kommen. Als Referenzveranstaltungen werden u.a. das Pfingstvolksfest in Schwan-
dorf, die Kerwa in Neustadt a.d.Aisch, das Tangrintel Volksfest in Hemau sowie das 
Oktoberfest in Herborn in Hessen genannt. 
 
Die Fa. Festbetriebe Feuerer, vertreten durch Herrn Daniel Feuerer, hat im Jahr 2015 
die Burglengenfelder Maidult ins Leben gerufen und möchte sich nach einer Pause 
wieder für die Maidult bewerben. Er wird weiterhin mit dem Schaustellerbetrieb 
Schneider kooperieren. Auch die Zusammenarbeit mit der Brauerei Naabeck soll 
fortgeführt werden. Herr Feuerer veranstaltete in den letzten Jahren viele Volksfeste 
in der Umgebung, wie z.B. in Teublitz, Nittenau, Marktredwitz, Wunsiedel, Kelheim, 
Beilngries, Wackersdorf, um nur einige zu nennen und hat sich mittlerweile ebenfalls 
einen guten Ruf als Veranstalter erarbeitet. Für das Catering ist die Firma „Big Kit-
chen“ zuständig, die aus Veranstaltungen im Städtedreieck wie Bürgerfest, Italieni-
sche Nacht, Volksfest oder Adventsmarkt bekannt sein dürfte. In der Festküche, die 
2022 neu angeschafft wurde, sorgen nach Angaben des Bewerbers gelernte Köche, 
insbesondere der Küchenchef aus dem Wenisch Zelt vom Gäubodenfest in 
Straubing, für beste Qualität. Die Fleisch- und Wurstwarenerzeugnisse werden von 
der Metzgerei Meindl aus Burglengenfeld geliefert. Der Festbetrieb Feuerer möchte 
mit regional bekannten Musikgruppen zusammenarbeiten, hat aber für 2024 auch ein 
Überraschungsevent mit einer aus Funk und TV bekannten Band mit Vorvertrag in 
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Planung, falls er den Zuschlag erhalten sollte. 
 
Die Verwaltung wird hierzu keinen Vorschlag für die Vergabe des Volksfestplatzes 
abgeben, da beide Bewerber aus Sicht der Verwaltung die Voraussetzungen erfüllen.  
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, folgendem Veranstalter den Volksfestplatz für die Maidult-
Veranstaltungen 2024 – 2026 zu vergeben: 
 

„Fa. Festbetriebe Böckl GbR“  
 
 

 
 
Ja 16  Nein 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
TOP_2_Anlage_Bewerbungen 
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Beschluss 

 
Nr.:324 

 

Gegenstand: Erlass einer Satzung über die Gestaltung von Vorgärten in Burglen-
genfeld (Vorgarten- und Einfriedungssatzung) 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 17 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
In der Stadtratssitzung vom 28.09.2022 wurde die Behandlung der Vorgarten- und 
Einfriedungssatzung abgesetzt, weil die Regelungen der Satzung aus Sicht des 
Stadtrates zu weitreichend sei und zu sehr in die Gestaltungsfreiheit eingreifen wür-
de. Es wurden daraufhin die Fraktionen gebeten, Vorschläge zu unterbreiten, inwie-
weit die vorgelegte Satzung geändert werden soll.  
 
Die Verwaltung möchte im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten durch den Erlass 
einer Satzung über die Gestaltung von Vorgärten (Vorgarten- und Einfriedungssat-
zung) das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild erhalten und verbessern sowie der 
Flächenversiegelung in Privatgärten entgegentreten.  
 
Es ist zunehmend festzustellen, dass verfahrensfreie Vorhaben ohne Rückfrage im 
Stadtbauamt oder bei der Bauverwaltung errichtet werden. Dies betrifft in erster Linie 
bauliche Sichtschutzmaßahmen verschiedenster Art, Überbauung von Grundstücks-
flächen oder Anlegung von Schottergärten im Vorgartenbereich. 
 
Die Satzung soll ausschließlich für Wohngebiete im Innenbereich innerhalb der im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile im Gemeindegebiet der Stadt Burglengenfeld gel-
ten. Der Vorgarten ist aus Sicht der Verwaltung als „halb-offener Freiraum“ ein wich-
tiger Bestandteil im Straßenbild. 
 
Als Vorgartenbereich wurde der Bereich zwischen Hauptnutzung (Wohngebäude) 
und der Straßen-/Gehwegbegrenzung definiert. Bei besonders tiefen Vorgärten wird 
ein Streifen von fünf Meter Breite bzw. Tiefe zur Grundstücksgrenze festgelegt.  
 
Der erste Entwurf aus der Stadtratssitzung vom 28.09.2022 wurde entsprechend ge-
kürzt und wird nun zur nochmaligen Behandlung und Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 



19 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den vorliegenden Entwurf einer Satzung über die Gestaltung 
von Vorgärten in Burglengenfeld (Vorgarten- und Einfriedungssatzung) als Satzung 
zu erlassen. Der Satzungsentwurf ist der Beschlussvorlage beigefügt und ist 
Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 14  Nein 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
TOP_3_Muster Vorgartensatzung_II 
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ENTWURF- 

Örtliche Bauvorschrift 
der Stadt Burglengenfeld 

 
Satzung 

über die Gestaltung von  Vorgärten  
(Vorgarten- und Einfriedungssatzung) 

Vom  
 

Die Stadt Burglengenfeld will im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten durch die 
nachfolgenden planerischen und gestalterischen Regelungen das Straßen-, Orts- 
und Landschaftsbild erhalten und verbessern sowie der Flächenversiegelung in Pri-
vatgärten entgegentreten. Dies gilt insbesondere für Wohngebiete innerhalb der 
Grenzen des Gemeindegebiets (Innenbereich), bei denen es keine Regelung, z.B. 
als Festsetzung im Bebauungsplan, gibt. Der Vorgarten ist als „halb öffentlicher Frei-
raum“ ein wichtiger Bestandteil im Straßenbild. 
Um dieses Ziel zu erreichen, erlässt die Stadt Burglengenfeld aufgrund Art. 81 Abs. 
Abs. 1 Nr. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007, 
zuletzt geändert durch § 1 G vom 23.12.2020 (GVBl. S. 663) folgende Satzung. 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Diese Satzung über die Gestaltung von Vorgärten (Vorgartensatzung) gilt innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Gemeindegebiet der Stadt Burglengen-
feld.  

§ 2 
Verhältnis zu Bebauungsplänen sowie zu Satzungen  

nach § 34 und § 35 Baugesetzbuch (BauGB) 
1. Sind in rechtskräftigen Bebauungsplänen oder in rechtskräftigen Satzungen nach 
§ 34 und § 35 BauGB Festsetzungen über die Gestaltung von Vorgärten getroffen, 
so bleiben diese von dieser Satzung unberührt. Im Übrigen sind die Regelungen des 
§ 4 dieser Satzung zu beachten. 
2. Werden in Bebauungsplänen oder in Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB von 
dieser Satzung abweichende Festsetzungen getroffen, so sind diese maßgebend. 
 

§ 3 
Definition des Vorgartenbereiches 

1. Als Vorgartenbereich wird der Bereich zwischen der Hauptnutzung (Wohngebäu-
de) und der Straßen-/Gehwegbegrenzung definiert. Bei besonders tiefen Vorgärten 
gilt ein Streifen von fünf Meter Breite bzw. Tiefe zur Straßen-/Gehwegbegrenzung als 
Vorgartenbereich.  
2. Für Grundstücke, die eine doppelte Erschließung haben und deren rückwärtige 
Erschließung an einer übergeordneten Straße (Kreis-, Staats-, Bundesstraße) liegt, 
gelten die Regelungen nach § 4 im rückwärtigen Bereich genauso wie im Vorgarten-
bereich. 
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§ 4 

Art und Gestaltung im Vorgartenbereich 
1. Einfriedungen im Vorgartenbereich: 
 
1.1 Als Einfriedungen sind nur offene Holz- und Metallzäune oder Mauern aus Natur-
stein und Ziegel (verputzt) sowie lebende Hecken aus heimischen Gehölzen und 
Gewächsen zulässig.  
Die Verwendung von Stacheldraht oder ähnlichem Material, das Verletzungen von 
Personen verursachen kann, ist unzulässig. 
1.2 Eine Höhe von 1,50 m inkl. Sockel (max. 0,20 m) über Oberkante der Verkehrs-
fläche darf nicht überschritten werden. Im Bereich von Einmündungen sind Sichtdrei-
ecke freizuhalten (Höhe Einfriedung im Sichtdreieck max. 1,00 m). 
1.3 Einfriedungen sind stets in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 
 
2. Gestaltung des Vorgartens: 
 
2.1 Vorgärten sind zu begrünen. Ausgenommen hiervon sind die notwendigen Flä-
chen für Zugänge und Zufahrten. 
2.2 Stein- und Schottergärten sind im Vorgartenbereich mit und ohne Begrünung 
verboten.  
2.3 Lagerung von Unrat ist im Vorgartenbereich verboten. 
 
3. Bauliche Anlagen im Vorgartenbereich: 
3.1 Vorgärten sollen grundsätzlich von baulichen Anlagen freigehalten werden. 
3.2 Sollen Carports unter besonderer Begründung im Vorgarten errichtet werden, 
sind Ausnahmen bzw. Befreiungen (§ 6) erforderlich. Sonstige, insbesondere ge-
werbliche Nutzungen sind unzulässig. Der Abstand zur Straße muss mind. 3 m be-
tragen. 
3.3 Mülltonnenhäuschen für Ein- bis Vier-Familienhäuser sind bis zu einer Höhe von 
max. 1,50 m und einer Fläche von max. 2,0 m² je Wohneinheit zulässig.  
Für Wohnblöcke (>4 WE) können Ausnahmen erteilt werden. 
3.4 Zur Reduzierung von Lichtverschmutzung soll auf eine Illumination von Fassa-
den, Bäumen und dgl. im Vorgartenbereich verzichtet werden. 
 

§ 5 
Bestandsschutz 

Vorgärten und bauliche Anlagen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung rechtmäßig ge-
staltet und errichtet wurden, haben Bestandschutz. 

 
§ 6 

Ausnahmen und Befreiungen 
Abweichungen von diesen örtlichen Bauvorschriften können unter besonderer Be-
gründung im Einvernehmen mit der Stadt Burglengenfeld gem. Art. 63 BayBO zuge-
lassen werden. 

 
§ 7 

Ordnungswidrigkeit 
Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit nach Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 
geahndet, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen der Vorschriften in § 4 Abs. 1, 2 
handelt. 
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§ 8 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Burglengenfeld, den  
Stadt Burglengenfeld 
 
Thomas Gesche 
1. Bürgermeister 
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Beschluss 
 

Nr.:325 
 

Gegenstand: (Neu)Erlass einer Satzung über abweichende Maße der Abstands-
flächentiefe (Abstandsflächensatzung) 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 17 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Beschluss vom 20.01.2021 wurde die Satzung über abweichende Abstandsflä-
chentiefen (Abstandsflächensatzung) beschlossen. Die formulierte Begründung für 
den Erlass einer abweichenden Abstandsflächensatzung bleibt gleich. Lediglich der 
Grundsatz der Bestimmtheit einer Satzung soll mit dem Neuerlass berücksichtigt 
werden. Es soll unter Rücksprache mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde eine be-
schränkte Geltung auf „innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile“ in der 
Abstandsflächensatzung aufgenommen werden. Infolgedessen kann somit eindeutig 
die jeweils aktuelle Regelung des Art. 6 der Bayerischen Bauordnung in Bebauungs-
plangebieten gelten; bislang war dies laut Untere Bauaufsichtsbehörde rechtlich um-
stritten. 
 
Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet von Burglengenfeld, innerhalb der 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB). Im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes (§ 30 BauGB) sowie für Außenbereichsvorhaben (§ 35 BauGB) gel-
ten die Vorschriften der dann jeweils aktuell gültigen Bayerischen Bauordnung. 
 
Begründung für die abweichende Abstandsflächenregelung: 
 
Art. 81 Abs. 1, Nr. 6, lit. a BayBO eröffnet Gemeinden die Möglichkeit, das Abstands-
flächenrecht abweichend von der gesetzlichen Regelung zu gestalten, wenn dies die 
Erhaltung des Ortsbildes im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets 
bezweckt oder der Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität dient. 
 
Abstandsflächen können zur Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung, Belüf-
tung und Besonnung der Baugrundstücke, zur Sicherstellung von Flächen für Ne-
benanlagen, zur Herstellung des Wohnfriedens und Sicherstellung des Brandschut-
zes abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen geregelt werden.  
 
Die beigefügte Satzung wird im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage maßgeblich 
zur Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität erlassen. 
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Im Stadtgebiet sind nach wie vor viele Bereiche nicht überplant und beurteilen sich 
planungsrechtlich nach § 34 BauGB. In diesen Bereichen wird der Abstand von Bau-
körpern zueinander im Wesentlichen durch das Abstandsflächenrecht geregelt. Der 
hohe Siedlungsdruck im Stadtgebiet und die immer weiter steigenden Grundstücks-
preise werden daher dazu führen, dass die Mindestmaße der gesetzlich festgelegten 
Abstandsflächen weitestgehend ausgenutzt werden. Damit wird sich die Wohnquali-
tät im Stadtgebiet nachteilig ändern. Eine deutliche Nachverdichtung wird nach Auf-
fassung der Verwaltung vor allem nachteilige Auswirkungen auf den Wohnfrieden, 
der Bodenversiegelung und auf die Durchgrünung haben. 
 
Die Wohnqualität ist im Stadtgebiet in vielen Bereichen durch größere Abstände zum 
Nachbarn zwischen den Gebäuden geprägt. Freibereiche um die Gebäude stellen 
insoweit einen wesentlichen Bestandteil der Wohnqualität dar, insbesondere auch für 
Kinder. Die Verwaltung möchte mit dieser Satzung die Wohnqualität, die durch grö-
ßeren Abstand zwischen den Gebäuden geprägt ist, erhalten und im Rahmen der 
Neubebauung von Grundstücken zumindest nicht verschlechtern. Dies führt auch zu 
einer Verbessrung von Belichtung und Belüftung und Besonnung der Baugrundstü-
cke. 
 
Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung der Abstandsflächen in Art. 6 Abs. 5 Bay-
BO die Untergrenze des zulässigen Gebäudeabstands festgelegt. Die Stadt Burglen-
genfeld sollte aus Sicht der Verwaltung für ihr Gemeindegebiet einen bürgerfreundli-
cheren Standard als vom Gesetzgeber vorgesehen festlegen. 
 
Man bezieht in die Überlegungen durchaus ein, dass der Gesetzgeber mit der Ab-
standsflächenverkürzung eine Innenverdichtung und eine Verringerung der neuen 
Inanspruchnahme von Flächen beabsichtigt. Aus Sicht der Verwaltung hat aber die 
Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität im Stadtgebiet Vorrang. Dem Gebot 
der Innenverdichtung kann auch durch ein höheres Maß baulicher Nutzung erreicht 
werden, etwa durch höhere Gebäude, welche die Abstandsflächen einhalten. 
 
In Bezug auf den Geltungsbereich sollte sich die Stadt Burglengenfeld dazu ent-
scheiden, die abweichenden Abstandsflächen im gesamten Gemeindegebiet anzu-
ordnen. Zwar gibt es im Stadtgebiet unterschiedliche Siedlungsstrukturen und Bau-
weisen, die oben genannten Ziele sollen aber generell im Gemeindegebiet verfolgt 
werden und damit auch Grundlage der Abstandsflächenbemessung sein. Im Einzel-
fall ist eine Korrektur über Abweichungen möglich. Für die sich insbesondere unter-
scheidenden Gewerbe-, Kern- und das urbane Gebiet findet die Satzung ohnehin 
keine Anwendung. Im Übrigen stellt das Einfügungsgebot gemäß § 34 BauGB be-
züglich Art und Maß der Bebauung Grenzen auf.  
 
Die Satzung gilt daher nur innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 
BauGB). Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) sowie für Au-
ßenbereichsvorhaben (§ 35 BauGB) gelten die Vorschriften der dann jeweils aktuell 
gültigen Bayerischen Bauordnung. 
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Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, den vorliegenden Entwurf der Satzung über abweichende 
Maße der Abstandsflächentiefe (Abstandsflächensatzung) als Satzung zu beschlie-
ßen. Die Satzung vom 25.01.2021 wird mit Rechtskraft dieser Satzung gegenstands-
los. 
 
Der Entwurf dieser Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 17  Nein 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
TOP_4_Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe 
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Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe  
(Abstandsflächensatzung) 

 
 

Vom ……………. 
 
 

Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
Verbindung mit Art. 81 Abs. 1, Nr. 6, lit. a Bayerische Bauordnung (BayBO) erlässt 
die Stadt    Burglengenfeld folgende Satzung: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet von Burglengenfeld, innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB). Im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes (§ 30 BauGB) sowie für Außenbereichsvorhaben (§ 35 BauGB) gel-
ten die Vorschriften der dann jeweils aktuell gültigen Bayerischen Bauordnung. 
 

§ 2 
Abstandsflächentiefe 

Abweichend von Art. 6 Abs. 5 S. 1 BayBO (Fassung neu) beträgt die Abstandsfläche 
im Gemeindegebiet gemäß der Altregelung der Bayerischen Bauordnung in der Fas-
sung vom 01. August 2019 außerhalb von Gewerbe-, Kern- und Industriegebieten 
sowie festgesetzten urbanen Gebieten 1 H, mindestens jedoch 3 m. Vor bis zu zwei 
Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge genügen in diesen Fällen 0,5 H, min-
destens jedoch 3 m, wenn das Gebäude an mindestens zwei Außenwänden Satz 1 
beachtet. Die traufseitigen Dachflächen sind bis zu einer Dachneigung von 70 Grad 
mit einem Drittel der Dachhöhe (bei DN > 70 Grad vollständig) hinzuzurechnen.  

 

§ 3 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Die Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe vom 25.01.2021 
tritt mit  
     Rechtskraft dieser Satzung außer Kraft. 
 
 
 
 
 
     Burglengenfeld,  
 
          Siegel 
 

     Thomas Gesche 
     1. Bürgermeister 
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Beschluss 
 

Nr.:326 
 

Gegenstand: Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung des Stadtarchivs Burglengenfeld (Archiv-Gebührensatzung) 
Änderung § 3 - Gebühren und Auslagen 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 16 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Der Archivar im Städtedreieck, Dr. Thomas Barth, wurde zum 01.01.2023 mitsamt 
sämtlicher Archivaufgaben dem Zweckverband Städtedreieck übergeben. Jede der 
drei Städte, Burglengenfeld, Teublitz und Maxhütte-Haidhof, besitzt eine eigene Ar-
chivgebührensatzung, die sämtliche anfallenden Kosten regelt.  
 
In allen 3 Städten soll die Archiv-Gebührensatzung ab 01.07.2023 dahingehend ge-
ändert werden, als dass die Gebühr je Halbstunde Zeitaufwand von 10,00 Euro auf 
20,00 Euro hinaufgesetzt wird.  
 
 
 
§ 3 Abs. 2 Archiv-Gebührensatzung 
 
(Text alte Fassung)                            (Text neue Fassung)   

(2) Für die Vorlage oder Versendung von 
Archivalien, die Erteilung mündlicher 
oder schriftlicher Auskünfte und sonstige 
Tätigkeiten beträgt die Gebühr 10,00 
Euro je Halbstunde Zeitaufwand. Die 
letzte Halbstunde des Zeitaufwandes 
wird als volle Halbstunde gerechnet.  
 

(2) Für die Vorlage oder Versendung von 
Archivalien, die Erteilung mündlicher 
oder schriftlicher Auskünfte und sonstige 
Tätigkeiten beträgt die Gebühr 20,00 
Euro je Halbstunde Zeitaufwand. Die 
letzte Halbstunde des Zeitaufwandes 
wird als volle Halbstunde gerechnet.  
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Beschluss: 
 
Der § 3 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Stadtarchivs Burglengenfeld (Archiv-Gebührensatzung) wird wie folgt geändert: 
 
(2) Für die Vorlage oder Versendung von Archivalien, die Erteilung mündlicher oder 
schriftlicher Auskünfte und sonstige Tätigkeiten beträgt die Gebühr 20,00 Euro je 
Halbstunde Zeitaufwand. Die letzte Halbstunde des Zeitaufwandes wird als volle 
Halbstunde gerechnet.  
 
Die übrigen Bestimmungen der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung des Stadtarchivs Burglengenfeld (Archiv-Gebührensatzung) vom 
28.06.2018 bleiben unberührt. 
 
Der Text der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Stadtarchivs Burglengenfeld (Archiv-Gebührensatzung) ist entsprechend der be-
schlossenen Änderung zu ergänzen.  
 
 
 
  
 
Ja 8  Nein 9   
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Beschluss 
 

Nr.:327 
 

Gegenstand: Änderung der Gemeindegrenze gem. § 58 Abs. 2 FlurbG zwischen 
den Städten Teublitz und Burglengenfeld 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 16 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Im Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz -FlurbG- im Gebiet bei Premberg 
sollen die Gemeindegrenzen der neuen Feldeinteilung angepasst und auf örtlich er-
kennbare Grenzen verlegt werden.  
 
Im Rahmen des Gemarkungstausches zwischen den Städten Burglengenfeld und 
Teublitz wurde dieser Grenzverlegung im Rahmen der Flurneuordnung in Premberg 
bereits vom Stadtrat in der Sitzung vom 28.09.2022 zugestimmt.  
 
Durch den neuen Grenzverlauf bei FlStNr. 786/2, Gem. Pottenstetten, ergibt sich für 
die Stadt Burglengenfeld eine Flächenminderung von 1,7181 ha. Die Änderung be-
darf nach § 58 Abs. 2 Satz 3 FlurbG der Zustimmung der Stadt Burglengenfeld. Das 
Amt für Landwirtschaft und Ernährung (ALE) Oberpfalz verlangt eine nochmalige ex-
plizite Zustimmung zu dieser Gemeindegrenzänderung im Rahmen der Flurneuord-
nung. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, dem Vorschlag des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
Premberg, die im Entwurf der Gemeindegrenzänderungskarte mit einem grünen 
Farbband dargestellten neue Gemeindegrenze, zuzustimmen. Durch den neuen 
Grenzverlauf ergibt sich für das Gemeindegebiet Burglengenfeld eine Flächenminde-
rung von 1,7181 ha. Der Stadtrat stimmt der beabsichtigten Gemeindegrenzände-
rung zu. 
 
 
einstimmig 
 
Ja 17  Nein 0   
 
 
 
Anlagen: 
TOP_6_Lageplan 
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Beschluss 
 

Nr.:328 
 

Gegenstand: Kenntnisnahme zum Kreditnehmerwechsel von Bulmare GmbH auf 
SWB und zur zugehörigen Kreditermächtigung des SWB-Vorstandes 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 16 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Dem Kommunalunternehmen Stadtwerke Burglengenfeld [im Folgenden: (die) SWB] 
wurde mit der 4. Satzung zur Änderung der SWB-Unternehmenssatzung vom 
09.04.2003 die (weitere) Aufgabe „Errichtung und Betrieb von Bädern“ übertragen, § 
3 Abs. 1 Nr. 4 SWB-Unternehmenssatzung. Die Aufgabe besteht unverändert fort. 
 
Mit notariell beurkundeter Gründungsgesellschafterversammlung vom 21.04.2004 
errichtete die SWB als Alleingesellschafterin die Bulmare GmbH. Unternehmensge-
genstand der Bulmare GmbH ist „die Errichtung und der Betrieb eines Ganzjahres-
bades sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten“, § 2 Abs. 1 S. 1 
Gesellschaftsvertrag Bulmare GmbH.  
 
Nachfolgend errichtete die Bulmare GmbH das Bulmare-Bad und nahm es in Betrieb. 
Das Bulmare-Bad wurde am 17.12.2005 eröffnet. 
 

Mit der annähernd 100-prozentigen Fremdfinanzierung der Errichtung des Bulmare-
Bades war die Bulmare GmbH zeitnah nach ihrer Errichtung bilanziell überschuldet. 
Zur Abwendung einer etwaigen Insolvenzantragspflicht für die Bulmare GmbH wegen 
insolvenzrechtlicher Überschuldung und/ oder Zahlungsunfähigkeit räumte die SWB 
der Bulmare GmbH mit Erklärung vom 20.01.2006 eine uneingeschränkte  Ausstat-
tungsgarantie ein. Mit der Ausstattungsgarantie verpflichtete sich die SWB der Bul-
mare GmbH gegenüber, „die Bulmare GmbH auf erstes Anfordern uneingeschränkt 
und ungedeckelt so auszustatten, dass sie ihren laufenden finanziellen Verpflichtun-
gen nachkommen kann und verpflichten uns zum Ausgleich einer bilanziellen Über-
schuldung.“  
 
Zur Investitions- bzw. Anschluss-Finanzierung schloss die Bulmare GmbH am  
11./18.12.2008 mit der finanzierenden Bank, einen Rahmenkreditvertrag in Schwei-
zer Franken (CHF) bis zu einem Maximalbetrag von CHF 28 Mio. Zum Rahmenkre-
ditvertrag wurden zwischenzeitlich zwischen der Bulmare GmbH und der finanzie-
renden Bank Nachtrags-Verträge geschlossen, zuletzt der 4. Nachtrag vom 
26.08.2018. Der tatsächliche Kreditbetrag ist seit Jahren in unveränderter Höhe mit 
CHF 27.897.000 valutiert. 
 
Zur (weiteren) Absicherung und Haftungsentlastung für den zwischen der Bulmare 
GmbH und der Bank bestehenden Rahmenkreditvertrag verbürgte sich die SWB der 
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finanzierenden Bank gegenüber durch eine modifizierte Ausfallbürgschaft vom 
07.05.2013 bis zu einem Maximalbetrag von CHF 28 Mio.   
 
Der zwischen der Bulmare GmbH und der finanzierenden Bank bestehende Rah-
menkreditvertrag über CHF 28 Mio. läuft zum 30.06.2023 aus, so dass eine An-
schlussfinanzierung erforderlich ist. 
 
Im Zuge der Betätigungsprüfung als Teil der überörtlichen Prüfung der Stadt Burg-
lengenfeld (Stadt) aus 2019 trug der BKPV zur Ausstattungsgarantie vor, dass diese 
nach Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 2. Halbsatz (Hs.) GO einer Befreiung durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde von der Vorgabe der Haftungsbegrenzung bedürfe, weil die 
Ausstattungsgarantie mit der durch sie begründeten uneingeschränkten und ungede-
ckelten Einstandsverpflichtung der SWB für die Bulmare GmbH nicht im Einklang mit 
der Haftungsbegrenzungsvorgabe aus Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 1. Hs. GO stünde. 
 
Nach Vorlage beim und bestätigender Rückäußerung (14.07.2021) durch das  
BayStMI zur vom BKPV vorgetragenen Auffassung räumte das Landratsamt 
Schwandorf (Landratsamt) als Rechtsaufsichtsbehörde für Stadt und SWB mit 
Schreiben vom 11.10.2021 zwar ein, die Ausstattungsgarantie in der Vergangenheit 
für zulässig erachtet zu haben, schloss sich aber nun den Auffassungen BKPV und 
BayStMI an und hielt zugleich fest, dass ein nun noch für die Ausstattungsgarantie 
gestellter Antrag auf Befreiung von der Haftungsbegrenzung nicht genehmigt werden 
könnte. 
 
Zugleich trug das Landratsamt mit gleichem Schreiben vom 11.10.2021 vor, dass der 
zum 30.06.2023 auslaufende CHF-Rahmenkreditvertrag nicht als CHF-/ Fremdwäh-
rungskredit verlängert werden dürfe, da die Fremdwährungskredite untersagende 
Bekanntmachung des BayStMI zum Kreditwesen der Kommunen (Kreditbekanntma-
chung) auch für Kommunalunternehmen gelte. 
 
Ausstattungsgarantie und Fremdwährungsdarlehen sind damit mit Rechtsunsicher-
heiten belastet. 
 
Vor den Hintergründen von zum einen dem Bedarf nach einer Anschlussfinanzie-
rung, zum anderen den vorstehend benannten Rechtsunsicherheiten, stehen SWB 
und Bulmare GmbH mit der bislang fianzierenden Bank in Abstimmungen/ Verhand-
lungen für eine Gestaltung, die sowohl die erforderliche Anschlussfinanzierung er-
reicht, als auch die Rechtsunsicherheiten beseitigt.  
 
Die dazu von der finanzierenden Bank mit Schreiben/ Angebot vom 12.07.2022 an-
gebotene, von SWB-Vorstand und Bulmare GmbH-Geschäftsführung zunächst als 
Vorzugsgestaltung verfolgte Alternative II) a) „Konvertierung in € und Kreditnehmer-
wechsel auf Stadtwerke Burglengenfeld AöR“ - fortgeschrieben/ aktualisiert mit E-
Mail vom 10.11.2022 - sieht vor, dass die SWB bei diesem Kreditinstitut ein neues 
Darlehen in EUR in Höhe des zum Kreditnehmerwechsel-Stichtag in EUR konvertier-
ten CHF-Restschuldbetrags aufnimmt und damit die CHF-Darlehensverbindlichkeit 
der Bulmare GmbH ablöst. Durch die EUR-Darlehensaufnahme der SWB wird im 
Ergebnis im abgekürzten Zahlungsweg eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage der 
Bulmare GmbH (gesellschaftsrechtliche Einlage) vorgenommen. Ersatzansprüche 
der SWB als Gesellschafterin gegen die Bulmare GmbH sollen hierdurch nicht be-
gründet werden.   
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Der zum Kreditnehmerwechsel-Stichtag in EUR zu konvertierende CHF-
Restschuldbetrag wird der zuletzt valutierte CHF-Kreditbetrag in Höhe von CHF 
27.897.000 abzüglich des von der Bulmare GmbH mit dem Ende des CHF-
Rahmenkreditvertrags als Tilgung geleisteten Ansparbetrags in Höhe von EUR 
8.350.000 sein. Mit dem schwankenden EUR-/CHF-Wechselkurs steht der exakte 
Betrag des von der SWB mit dem Kreditnehmerwechsel-Stichtag aufzunehmenden 
EUR-Darlehens noch nicht fest, der Betrag wird aber voraussichtlich zwischen min-
destens EUR 19.500.000 und höchstens EUR 21.000.000 liegen. 
 
Die Konditionen für den von der SWB neu aufzunehmenden Kredit werden von der 
Bank, bei der derzeit der CHF-Rahmenkreditvertrag angesiedelt ist, bezeichnet mit: 
 

 Kreditnehmer (kurz: KN): Stadtwerke Burglengenfeld AöR 

 Währung: EUR 

 Laufzeit: max. 20 Jahre mit linearer Tilgung 

 Kreditart: variabel Zins auf Basis 03Monats-Euribor + 1,25 % p. a., 100 % 
Zinsabsicherung durch Swap (Laufzeit Swap mind. 5 Jahre - max. 20 Jahre) 

 Vereinbarungen: EK-Covenant des KN (absoluter Betrag denkbar), Kündi-
gungsrecht bei Rechtsformwechsel des KN (bei AöR erforderlich wegen Ge-
währträgerhaftung der Stadt) 

 Sicherheiten (wegen Laufzeit > 15 Jahre): auf (höchstens) 80 % der Darle-
hensverbindlichkeit begrenzte erstrangige Grundschuld(en) auf die Bad-
Grundstücke der Bulmare GmbH. 

 
Mit dem Angebot/ Schreiben vom 12.07.2022 erklärte diese Bank, für die Umsetzung 
der Gestaltung noch zu benötigen: 
 

„Ein direkt an uns adressiertes Gutachten von Rödl & Partner, aus dem die 
Rechtswirksamkeit des Kreditnehmerwechsels insbesondere hinsichtlich der 
EU-Beihilfethematik klar bestätigt wird.“ 

 
Mit dem (deshalb) im Auftrag der SWB von Rödl & Partner erstellten, unmittelbar an 
die bislang finanzierende Bank adressierten Gutachten kommt Rödl & Partner zu 
dem Ergebnis, dass die Gestaltung „Konvertierung in € und Kreditnehmerwechsel 
auf Stadtwerke Burglengenfeld AöR“ einschließlich der von der Bulmare GmbH als 
Sicherheit zu bestellenden erstrangigen Grundschuld(en) auf die Bad-Grundstücke 
kommunal- und EU-beihilferechtlich zulässig ist. Der Gesellschaftsvertrag der Bulma-
re GmbH bestimmt für die Bestellung von Sicherheiten für Dritte keine Vorgaben.   
 
Die bislang finanzierende Bank stellte mit Email vom 10.11.2022 Bank -ergänzend zu 
den oben ausgeführten Rechtsunsicherheiten- klar, dass selbst diese, die bislang 
stets eine Prolongation des Kreditvertrages in Schweizer Franken mitgetragen ha-
ben, eine erneute Verlängerung des CHF-Fremdwährungskredits nicht anbieten wer-
den. 
 
Die mit dem Kreditnehmerwechsel verbundene Konvertierung des Darlehens in EUR 
beseitigt die Fremdwährungskredit-Rechtsunsicherheit. 
 
Der Kreditnehmerwechsel entlastet die Bulmare GmbH um die CHF-Darlehens-
verbindlichkeit.  
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Auch um die Darlehensverbindlichkeit entlastet, decken die mit dem Betrieb des 
Bulmare-Bads erwirtschafteten Erträge nicht die Aufwendungen. Die Bulmare GmbH 
wird damit auch nach dem Kreditnehmerwechsel auf Unterstützungsleistungen durch 
die SWB bzw. mittelbar durch die Stadt angewiesen sein. Dazu ist auf Grundlage 
gesonderter Beschlussfassungen des SWB-Verwaltungsrats und der Bulmare-
Gesellschafterversammlung (vgl. Beschlussvorlage/ Vorlagebericht SWB Tagesord-
nungspunkte 5 und 6, vom 03.04.2023,) eine Vereinbarung über eine (sog.) harte 
interne Patronatserklärung in Gestalt einer beschränkten Verlustübernahmevereinba-
rung mit Laufzeitbegrenzung zwischen der SWB und der Bulmare GmbH abzu-
schließen. Mit (erstens) der Entlastung der Bulmare GmbH aus dem Kreditnehmer-
wechsel und (zweitens) dem Abschluss der beschränkten Verlustübernahmeverein-
barung wird die durch BKPV und Aufsichtsbehörden beanstandete Ausstattungsga-
rantie entbehrlich und aufgehoben. Daneben entfällt mit dem Kreditnehmerwechsel 
von der Bulmare GmbH zur SWB auch die von der SWB der bisher finanzierenden 
Bank eingeräumte modifizierte Ausfallbürgschaft vom 07.05.2013. 
Die von der Bank mit Schreiben/ Angebot vom 12.07.2022 angebotene - fortge-
schrieben/ aktualisiert mit E-Mail vom 10.11.2022 -, von SWB-Vorstand und Bulmare 
GmbH-Geschäftsführung als Vorzugsgestaltung verfolgte Alternative II.) a) „Konver-
tierung in € und Kreditnehmerwechsel auf Stadtwerke Burglengenfeld AöR“ ein-
schließlich der von der bislang finanzierenden Bank zur Kreditbesicherung verlang-
ten Bestellung erstrangiger Grundschuld(en) auf die Bad-Grundstücke erreicht damit 
die erforderliche Anschlussfinanzierung und beseitigt die Rechtsunsicherheiten aus 
der Ausstattungsgarantie und dem Fremdwährungsdarlehen. 
 
Die Bad-Grundstücke stehen im Eigentum der Bulmare GmbH. Die Bestellung einer 
erstrangigen Grundschuld bzw. erstrangiger Grundschulden auf die Bad-
Grundstücke zur Besicherung des von der SWB aufzunehmenden EUR-Darlehens 
könnte damit nur durch die Bulmare GmbH erfolgen. Hierfür würden sich Notar- und 
Grundbuchkosten i.H.v. ca. EUR 70.000 ergeben. 
Die letzte von dieser Bank zur Verfügung gestellte Zinsindikation für das Gesamtge-
schäft aus Kredit mit variablem Zins und Zinsswap-Geschäft (vor der letzten EZB-
Leitzinserhöhung) belief auf 5,00% p.a.. 
 
Zwischenzeitlich liegt den SWB ein weiteres Finanzierungsangebot der UniCredit 
Bank AG (Hr. R. Haiek) vor: 
 

Laufzeit 30 Jahre  

Format  Namensschuldverschreibung 

Tilgung mit Tilgung 

Nominal EUR 21 Mio. 

Lead Manager 1 Bank 

(vrsl.) Finaler Spread + ca. 65 Bp 

Indikative Rendite ~ 3,75 – 3,85 % 

Standard Platzierungs-Fees 
1,5 Bp p.a. (Berechnungsgrundlage 30 Jahre, 
upfront) 
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Das freibleibende Angebot wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates der SWB am 
14.03.2023 vorgestellt und erörtert. Ein exemplarischer Zins- und Tilgungsplan, der 
zur o.g. Verwaltungsratssitzung vorlegt wurde, ist dieser Vorlage als Anlage beige-
fügt. 
Der UniCredit Bank AG bzw. dem sog. neuen Gläubiger -der Saar/LB- genügt als 
Sicherheit die gesetzliche Gewährträgerschaft nach Art. 89 Abs. 4 GO. Eine zusätzli-
che Grundschuldbestellung ist nicht erforderlich. 
Da auch durch dieses Angebot ein Kreditnehmerwechsel auf die SWB und eine 
Konvertierung in € verbunden ist, beseitigt auch diese Form der Anschlussfinanzie-
rung die o.g. Rechtsunsicherheiten aus der Ausstattungsgarantie und dem Fremd-
währungsdarlehen. 
 
Nach Rücksprache mit der UniCredit Bank AG vom 21.03.2023 ist eine beliebige 
Festsetzung der Kredithöhe doch nicht möglich, so dass hier der ursprünglich avisier-
te Maximalrahmen von 21.000.000,00 EUR angesetzt werden muss.  
 
Da zwischen Darlehensaufnahme und Auflösung des bestehenden CHF-
Rahmenkreditvertrages einschließlich der erfolgten Nachträge ein Zeitraum liegt, 
muss ein Betrag gewählt werden, der zuverlässig mögliche negative Wechselkurs-
bewegungen abdeckt. Berücksichtigt man die ohnehin bereits sehr volatilen Finanz-
märkte, die nun zusätzlich durch eine sich andeutende Bankenkrise weiter unter 
Druck geraten, so ist in der Gesamtabwägung die Aufnahme des o.g. Kreditbetrages 
i.H.v. 21.000.000,00 € durchaus noch vertretbar. 
Als Pricing-Day zur Fixierung des Darlehenszinses aus der Namensschuldverschrei-
bung ist der 11.04.2023 angesetzt. 
 
Der von der bislang finanzierenden Bank offerierte Kredit mit einer Laufzeit von nur 
20 Jahren bildet den tatsächlichen Zustand des Wohlfühlbades nur ungenügend ab. 
Im Jahre 2015 wurden erhebliche bauliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt -
immerhin mit einem Volumen von über 6 Millionen Euro- und ebenso in der Zwi-
schenzeit zahlreiche technische Erneuerungen durchgeführt, so dass von einer deut-
lich größeren „Lebensdauer“ als die in der Kalkulation ursprünglich angenommenen 
33 Jahre angenommen werden darf. 
 
Auch wenn durch die längere Laufzeit in absoluten Zahlen ein spürbar höheres Zins-
volumen entsteht, erscheint dies zum Einen in Anbetracht der o.g. Einschätzung als 
vertretbar und entlastet zum Anderen in Bezug auf die einzelnen Wirtschafts- bzw. 
Haushaltsjahre die Handlungsfähigkeit der SWB und mittelbar der Stadt Burglengen-
feld spürbar im Vergleich zum Angebot der derzeit noch finanzierenden Bank. Neben 
der zwar ebenfalls linearen, aber höheren Tilgungslast pro Jahr, lag die effektive 
Zinslast schon vor der letzten Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB am 06.03.2023 
bei 5,00% p.a. -mit stärker steigender Tendenz, da die kurzfristigen Zinsen stärker 
den kurzfristigen Entwicklungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. 
 
Die Alleingesellschafterin SWB wird in der Gesellschafterversammlung der Bulmare 
GmbH gesetzlich durch den SWB-Vorstand vertreten, Art. 90 Abs. 1 S. 2 GO. 
 
Die Aufnahme eines € 20.000 überschreitenden Darlehens durch die SWB bedarf 
der Zustimmung des Verwaltungsrats, § 8 Abs. 3 Nr. 4 SWB-Unternehmenssatzung.     
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Da die konkrete Zinshöhe nur tagesaktuell vereinbar ist, empfiehlt es sich die Zu-
stimmung zur Kreditaufnahme in Form einer Kreditermächtigung für den Vorstand 
der SWB zu beschließen. 
 
Für den Abschluss der Namensschuldverschreibung wird einmalig eine Gebühr von 
EUR 94.500 erhoben. 
 
Am 03.04.2023 fasste der SWB-Verwaltungsrat hierzu die Beschlüsse 
 

1. Der Verwaltungsrat erteilt dem Vorstand der SWB die Ermächtigung einen 
Kredit in Gestalt einer Namensschuldverschreibung  
-  i.H.v. 21.000.000,00 € 
- mit einer Laufzeit von 30 Jahren 
- bei linearer Tilgung 
- und bei einem maximalen Zinssatz von 4,25%  
 
aufzunehmen. Der Kredit dient vor allem zur Anschlussfinanzierung/ Um-
schuldung des bei der Bulmare GmbH mit dem 30.06.2023 auslaufenden 
CHF-Kreditrahmens. Die Restschuld des CHF-Rahmenkredits der Bulmare 
GmbH ist nach Verrechnung mit den Beträgen aus den Ansparkonten der 
Bulmare GmbH aus den Mitteln dieses Kredits zu begleichen. Der damit ver-
bundene Kreditnehmerwechsel bezweckt damit im Ergebnis im abgekürzten 
Zahlungsweg eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Bulmare GmbH (ge-
sellschaftsrechtliche Einlage), ohne dass dadurch Ersatzansprüche der SWB 
als Gesellschafterin gegen die Bulmare GmbH begründet werden.  
 

2. Der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt den SWB-Vorstand, in einer 
Gesellschafterversammlung der Bulmare GmbH zu beschließen, dass der 
Kreditnehmerwechsel von der Bulmare GmbH auf die SWB zur Anschlussfi-
nanzierung/ Umschuldung des bei der Bulmare GmbH mit dem 30.06.2023 
auslaufenden CHF-Kreditrahmens dient und dieser Kreditnehmerwechsel im 
Ergebnis im abgekürzten Zahlungsweg eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage 
der Bulmare GmbH (gesellschaftsrechtliche Einlage) darstellen soll, ohne dass 
dadurch Ersatzansprüche der SWB als Gesellschafterin gegen die Bulmare 
GmbH begründet werden. Die gesellschaftsrechtliche Einlage verfolgt den 
Zweck einer erfolgsneutralen Mehrung des Unternehmensvermögens. 
 

3. Der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt den SWB-Vorstand, in einer 
Gesellschafterversammlung der Bulmare GmbH zu beschließen, dass die Mit-
glieder der Geschäftsführung der Bulmare GmbH angewiesen werden, das 
Ansparkonto bei der Deutschen Bank, Konto-Nr. 3298049 01, und das An-
sparkonto bei der Raiffeisenbank Unteres Vilstal,eG,  Konto-Nr. 360035220, 
aufzulösen und an die bisher finanzierende Bank zu überweisen. 
 

4. Der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt den SWB-Vorstand, in einer 
Gesellschafterversammlung der Bulmare GmbH zu beschließen, dass die Mit-
glieder der Geschäftsführung der Bulmare GmbH angewiesen werden, das 
Zinsswap-Geschäft, Ref-Nr. 25968242, zuletzt vom 27.06.2018, zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zu kündigen. 
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In der darauffolgenden Gesellschafterversammlung am 04.04.2023 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 

1. Der Kreditnehmerwechsel von der Bulmare GmbH auf die SWB dient der  An-
schlussfinanzierung/ Umschuldung des bei der Bulmare GmbH mit dem 
30.06.2023 auslaufenden CHF-Kreditrahmens und dieser Kreditnehmerwech-
sel soll im Ergebnis im abgekürzten Zahlungsweg eine Zuzahlung in die Kapi-
talrücklage der Bulmare GmbH (gesellschaftsrechtliche Einlage) darstellen, 
ohne dass dadurch Ersatzansprüche der SWB als Gesellschafterin gegen die 
Bulmare GmbH begründet werden. Die gesellschaftsrechtliche Einlage verfolgt 
den Zweck einer erfolgsneutralen Mehrung des Unternehmensvermögens. 
 

2. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Bulmare GmbH werden angewiesen, 
das Ansparkonto bei der Deutschen Bank, Konto-Nr. 3298049 01, und das 
Ansparkonto bei der Raiffeisenbank Unteres Vilstal,eG,  Konto-Nr. 
360035220, aufzulösen und an die bisher finanzierende Bank zu überweisen. 
 
 

3. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Bulmare GmbH werden angewiesen, 
das Zinsswap-Geschäft, Ref-Nr. 25968242, zuletzt vom 27.06.2018, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. 
 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.  
 
 
 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
TOP_7_07-1 StR Anlage Indikativer Tilgungsplan Stadtwerke Burglengenfeld_exemplarisch 
 

 
 
Die Redebeiträge der Mitglieder des Stadtrats Albin Schreiner und Michael 
Schaller liegen als Anlage der Niederschrift bei. 
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Beschluss 
 

Nr.:329 
 

Gegenstand: Kenntnisnahme zum Abschluss einer Vereinbarung über die Ver-
lustübernahme mit Laufzeitbegrenzung einschließlich einer Zustim-
mung zur Mittelbereitstellung an SWB und Bulmare GmbH 

 
Nach ordnungsgemäßer Ladung sind der 1. Bürgermeister und 17 der 24 Gre-
mienmitglieder erschienen; sie waren für oben bezeichneten Beratungsgegen-
stand stimmberechtigt. 
Beschlussfähigkeit nach Art. 47 Abs. 2 GO war sonach gegeben. 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 

Für die erforderliche Anschlussfinanzierung des bei der Bulmare GmbH mit dem 
30.06.2023 auslaufenden CHF-Kreditrahmens beschloss der Verwaltungsrat am 
03.04.2023 unter Tagesordnungspunkt 1 die Kreditermächtigung für den Vorstand 
der SWB, dass die SWB an Stelle der Bulmare GmbH ein neues Darlehen i.H.v. EUR 
21.000.000 aufnimmt und damit im Ergebnis im abgekürzten Zahlungsweg eine Zu-
zahlung in die Kapitalrücklage der Bulmare GmbH (gesellschaftsrechtliche Einlage) 
vornimmt, ohne dass dadurch Ersatzansprüche der SWB als Gesellschafterin gegen 
die Bulmare GmbH begründet werden.  
 
Mit der Aufnahme eines neuen EUR-Darlehens durch die SWB wird die CHF-
Darlehensverbindlichkeit der Bulmare GmbH abgelöst (Kreditnehmerwechsel). Der 
Kreditnehmerwechsel entlastet die Bulmare GmbH um die CHF-
Darlehensverbindlichkeit.  
 
Da die bisherige, der Bulmare GmbH mit Erklärung der SWB vom 20.01.2006 einge-
räumte uneingeschränkte Ausstattungsgarantie mit Rechtsunsicherheiten belastet ist 
(vgl. Beschlussvorlage/ Vorlagebericht zum Tagesordnungspunkt 1), soll sie im Zuge 
der mit dem Kreditnehmerwechsel erreichten Entlastung der Bulmare GmbH aufge-
hoben werden. Allerdings werden die mit dem Betrieb des Bulmare-Bads erwirtschaf-
teten Erträge auch nach der Entlastung um die Darlehensverbindlichkeiten aus dem 
CHF-Rahmenkreditvertrag nicht die Aufwendungen decken. Die Bulmare GmbH wird 
deshalb auch nach dem Kreditnehmerwechsel und nach der Beendigung/ Aufhebung 
der bisherigen uneingeschränkten Ausstattungsgarantie auf Unterstützungsleistun-
gen durch die SWB bzw. mittelbar durch die Stadt angewiesen sein.   
 
Erforderlich ist deshalb eine Gestaltung, die zum einen sicherstellt, dass der Bulmare 
GmbH die Mittel zugehen, die sie benötigt, um nicht wegen insolvenzrechtlicher 
Überschuldung und/ oder Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag stellen zu müssen, 
und sich zum anderen zugleich so im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorgaben 
bewegt, damit gegen sie nicht wie gegen die bisherige uneingeschränkte Ausstat-
tungsgarantie vorgetragen werden kann, sie stünde nicht im Einklang mit der Haf-
tungsbegrenzungsvorgabe aus Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 1. Halbsatz (Hs.) GO.  
 
Mit dem Abschluss einer Vereinbarung über eine sog. harte interne Patronatserklä-
rung in Gestalt einer beschränkten Verlustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbe-
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grenzung zwischen SWB und Bulmare GmbH wird eine diesen beiden Vorgaben ge-
nügende Gestaltung erreicht. 
 
Denn damit verpflichtet sich die SWB der Bulmare GmbH gegenüber, dieser jährlich 
die Liquidität bereit zu stellen, die diese - unter Berücksichtigung der Entlastung aus 
dem Kreditnehmerwechsel sowie ihrer eigenen Erträge - jährlich benötigt, um ihren 
Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, und verpflichtet sich damit zu-
gleich, die dem Liquiditätsbedarf entsprechenden Verluste der Bulmare GmbH abzü-
glich von Abschreibungen durch Einlagen in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 
Nr. 4 HGB zu übernehmen, wobei aber die Liquiditätsbereitsstellung-/ Verlustüber-
nahmeverpflichtung der SWB auf bestimmte jährliche Höchstbeträge beschränkt und 
die Laufzeit der Vereinbarung auf die fünf Jahre 2023 bis 2027 begrenzt ist.   
 
Die jährlichen Höchstbeträge der Liquiditätsbereitstellungs-/Verlustübernahme-
verpflichtung der SWB im Fünfjahreszeitraum 2023 bis 2027 sind:  
 
- 2023: 1.480.000 EUR 
- 2024: 1.200.000 EUR 
- 2025: 1.150.000 EUR 
- 2026: 1.132.500 EUR 
- 2027: 1.132.500 EUR. 
 
Der jeweilige jährliche Höchstbetrag ist dabei die Summe aus dem Betrag, den die 
Stadt der SWB jährlich zur vorrangigen Abdeckung des Bulmare GmbH-
Betriebskostendefizits zur Verfügung stellt (= Teilbetrag aus dem Gesamtbetrag, den 
die Stadt in den Jahren 2023 bis 2026 gemäß ihrer mittelfristigen Finanzplanung 
2023 bis 2026 im Haushaltsplan 2023 und im Jahr 2027 in Fortschreibung des 
2026’er-Gesamtbetrags jeweils in die SWB einlegt),  
 
und („plus“)  
 
dem Betrag, den jährlich die SWB nachrangig nach ihrer Leistungsfähigkeit aus der 
kalkulatorischen Verzinsung des Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungs-
Anlagekapitals sowie aus einem Grundstücksverkauf zur Deckung des Bulmare 
GmbH-Betriebskostendefizits bereitstellen kann. Die Zusammensetzung der jährli-
chen Höchstbeträge ist in der der Beschlussvorlage/dem Vorlagebericht als Anlage 
1 angefügten Berechnungstabelle ausgeführt.  
 
Nach der langjährigen Erfahrung werden die vorstehenden jährlichen Höchstbeträge 
unter Berücksichtigung der eigenen Erträge der Bulmare GmbH wie ihrer mit dem 
Kreditnehmerwechsel erreichten Entlastung die jährlichen Liquiditätsbereitstellungs-
/Verlustübernahmebedarfe der Bulmare GmbH abdecken.  
 
Die Summe der jährlichen Höchstbeträge der Liquiditätsbereitstellungs-/Ver-
lustübernahmeverpflichtung aus den fünf Laufzeitjahren 2023 bis 2027 der Vereinba-
rung über die harte interne Patronatserklärung in Gestalt der beschränkten Ver-
lustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung stellt dabei zugleich den Ge-
samt-Höchstbetrag der Einstands- bzw. Haftungsverpflichtung der SWB für die Bul-
mare GmbH dar (6.095.000 EUR).  
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Die jährlichen Höchstbeträge und der Laufzeit-Gesamthöchstbetrag sind - unter Be-
rücksichtigung dessen, was die Stadt entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit im Rah-
men ihrer mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026 sowie in Fortschreibung des 
Jahres 2026 im Jahr 2027 der SWB jährlich zur Verfügung stellt - der Leistungsfähig-
keit der SWB angemessen.      
 
Die harte interne Patronatserklärung in Gestalt der beschränkten Verlustübernahme-
vereinbarung mit Laufzeitbegrenzung führt damit lediglich zu einer auf einen be-
stimmten Betrag begrenzten, der Leistungsfähigkeit der SWB angemessenen Ein-
stands-/ Haftungsverpflichtung der SWB für die Bulmare GmbH. Der Vereinbarung 
kann damit - anders als gegen die bisherige uneingeschränkte Ausstattungsgarantie 
- nicht entgegengehalten werden, dass sie nicht im Einklang mit der Haftungsbe-
grenzungsvorgabe aus Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 1. Hs. GO stünde; für sie ist deshalb 
auch kein Antrag bei der Rechtsaufsichtsbehörde auf Befreiung von der Haftungsbe-
grenzung nach Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, 2. Hs. GO erforderlich. 
 
In der der Beschlussvorlage/ dem Vorlagebericht angefügten Anlage 2 ist die Ver-
einbarung für die harte interne Patronatserklärung in Gestalt der beschränkten Ver-
lustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung im Entwurf ausgeführt. In ihr ist 
insbesondere bestimmt: Mit § 1 die Aufhebung der bisherigen uneingeschränkten 
Ausstattungsgarantie, mit ihren §§ 2 und 3 die jährlichen Höchstbeträge der Ver-
lustübernahme-/ Liquiditätsausstattungsverpflichtung der SWB und mit ihrem § 4 die 
auf die fünf Jahre 2023 bis 2027 begrenzte Laufzeit. Die hier zur Zusammensetzung 
der jährlichen Höchstbeträge als Anlage 1 angefügte Berechnungstabelle ist auch 
der abzuschließenden Vereinbarung als Anlage angefügt.      
 
Der Abschluss der Vereinbarung über die harte interne Patronatserklärung in Gestalt 
der beschränkten Verlustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung bedarf 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 4 SWB-Unternehmenssatzung der Zustimmung des Verwal-
tungsrats (Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die wirtschaftlich der Aufnahme von 
Darlehen gleichkommen). Nicht für den hier zu fassenden Zustimmungsbeschluss, 
jedoch für die Zukunft zu beachten ist, dass der Neu-Abschluss bzw. die Verlänge-
rung der Vereinbarung vor Zeitablauf der jeweils aktuellen Vereinbarung jeweils wie-
der eines zustimmenden Beschlusses des Verwaltungsrats bedarf.  
 
Der Vorstand der SWB, Herr Johannes Ortner, ist zugleich kaufmännische Ge-
schäftsführer der Bulmare GmbH und als letzter u.a. für das Finanzwesen der Ge-
sellschaft verantwortlich. Er ist einzelvertretungsbefugt und gem. Aufsichtsratsbe-
schluss vom 30.06.2021 (§ 5 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages) von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit. 
Herr Johannes Ortner vertritt damit für diesen Vertrag, der die Finanzausstattung der 
Bulmare GmbH regelt folglich beide Unternehmen. Nach Prüfung wurde festgestellt, 
dass für den Vorstand eine entsprechende Befreiung von § 181 BGB nicht erteilt 
wurde. Vorbehaltlich einer generellen Neuregelung, die sich im Zuge der diesbezüg-
lichen Textziffer der Prüfung des Kommunalen Prüfungsverbandes ergibt, muss für 
die rechtswirksame Vornahme neben der eigentlichen Beschlussfassung über die 
Verlustübernahmevereinbarung Herrn Johannes Ortner eine Befreiung von der Be-
schränkung des § 181 Alt. 2 BGB erteilt werden, um als Vertreter beider Unterneh-
men das Rechtsgeschäft auch für die SWB vornehmen zu können. 
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Am 03.04.2023 fasste der SWB-Verwaltungsrat unter Tagesordnungspunkt 5 die 
nachfolgenden Beschlüsse: 
 

1. Der Verwaltungsrat stimmt zu, dass die SWB mit der Bulmare GmbH die in der 
Anlage 2 angefügte Vereinbarung über die harte interne Patronatserklärung in 
Gestalt der beschränkten Verlustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegren-
zung abschließt.  
 

2. Der Vorstand der Stadtwerke Burglengenfeld wird als Vertreter derselben für 
den Vollzug des vorigen Beschlusses über den Abschluss der Vereinbarung 
über die harte, interne Patronatserklärung in Gestalt der beschränkten Ver-
lustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung von den Beschränkungen 
nach § 181 Alt. 2 BGB hinsichtlich der Vornahme des Rechtsgeschäfts im 
Namen der Stadtwerke mit sich als Vertreter eines Dritten -hier: der Bulmare 
GmbH- befreit. Die Befreiung gilt nur für das vorgenannte Rechtsgeschäft.  

 
Unter Tagesordnungspunkt 6 wurde der folgende Beschluss gefasst: 
 

Der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt den SWB-Vorstand, in einer Ge-
sellschafterversammlung der Bulmare GmbH zu beschließen, dass die Mitglieder 
der Geschäftsführung der Bulmare GmbH angewiesen werden, die in der Anlage 
2 angefügte Vereinbarung über die harte interne Patronatserklärung in Gestalt 
der beschränkten Verlustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung für die 
Bulmare GmbH mit der SWB abzuschließen.   

 
Dem entsprechend wies die Gesellschafterversammlung der Bulmare GmbH mit Be-
schluss vom 04.04.2023 die Mitglieder der Geschäftsführung der Bulmare GmbH an, 
die in der Anlage 2 angefügte Vereinbarung über die harte interne Patronatserklä-
rung in Gestalt der beschränkten Verlustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbe-
grenzung für die Bulmare GmbH mit der SWB abzuschließen. 
 
Der Abschluss der Vereinbarung über die harte interne Patronatserklärung in Gestalt 
der beschränkten Verlustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung zwischen 
SWB und Bulmare GmbH bedarf für sich betrachtet weder gesetzlich noch satzungs-
rechtlich einer Zustimmung des Stadtrats. 
Die Gesamtgestaltung mit Kreditnehmerwechsel und Abschluss einer Vereinbarung 
über eine sog. harte interne Patronatserklärung in Gestalt einer beschränkten Ver-
lustübernahmevereinbarung mit Laufzeitbegrenzung zwischen SWB und Bulmare 
GmbH zur Sicherstellung der Fortsetzung des Bad-Betriebs ist jedoch nur tragfähig, 
wenn sie auch vom Stadtrat mitgetragen wird. Denn ohne fortgesetzte Unterstüt-
zungsleistungen der Stadt an die SWB zur Weiterreichung an die Bulmare GmbH 
kann der Bad-Betrieb des Bulmare-Bads nicht aufrechterhalten werden. 
 
Vor diesen Hintergründen sind die nachfolgenden Beschlussfassungen durch den 
Stadtrat angezeigt: 
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Beschluss 1: 
 
Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 

Beschluss 2: 
 
Der Stadtrat stimmt zu, dass die Stadt Burglengenfeld in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils 
den in ihrer mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2026 im Haushaltsplan 2023 vorgesehe-
nen (Gesamt-)Betrag sowie im Jahr 2027 den aus dem Jahr 2026 der mittelfristigen Finanz-
planung 2023 bis 2026 im Haushaltsplan 2023 fortgeschriebenen (Gesamt-)Betrag in die 
SWB einlegt, mithin in den Jahren 2023 bis 2027 jeweils die in der angefügten Berechnungs-
tabelle Anlage 1 mit „Einlage Stadt BUL“ bezeichneten Beträge. 
 

 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 15  Nein 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
TOP_8_08-1 StR_Anlage 1 Berechnungstabelle für Maximalbeträge Verlustübernahmevereinbarung 
TOP_8_08-2 StR Anlage 2 VüV Verlustübernahmevereinbarung-SBW-Bulmare 
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Gegenstand: Anfragen nach § 31 der Geschäftsordnung / Informationen des Bür-
germeisters 

 
Stadtratsmitglied Albin Schreiner fragt nach zum Thema Pausenverkauf an der 
Grund- und Mittelschule, aber da es hier möglicherweise um Personalangelegenhei-
ten geht, könnte man dies vielleicht im nicht öffentlichen Teil behandeln. 
Bürgermeister Gesche bedankt sich zuerst für die Nachfrage, die bereits auch im 
Vorfeld schriftlich gestellt und dahingehend beantwortet wurde, dass die Stadtverwal-
tung bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Lösung ist. Im nicht öffentli-
chen Teil der Sitzung kann ausführlich auf die personellen Fragen dieses Themas 
eingegangen werden. Betreffend Pausenverkauf ist der momentane Zustand nicht 
zufriedenstellend und man kann sich durchaus eine Lösung vorstellen, die sich viel-
leicht fernab davon bewegt, dass nur das eigene Personal dies machen müsste. Eine 
Möglichkeit wäre ein Automatenverkauf, eine Ausschreibung an örtliche oder überört-
liche Anbieter bzw. findet man doch eine Möglichkeit mit eigenem Personal, wenn 
sich entsprechende zeitliche Kapazitäten ergeben. Derzeit geht man jedoch von ei-
ner Möglichkeit aus, die außerhalb des eigenen Personals liegt. Darauf soll jedoch im 
nicht öffentlichen Teil nochmals genauer eingegangen werden. 
Stadtratsmitglied Albin Schreiner bedankt sich für die Auskunft und bittet darum, dies 
zeitnah in Angriff zu nehmen. Bürgermeister Gesche sagt dies zu. 
 
Stadtratsmitglied Hans Glatzl fragt nach zum Thema Wassersituation in Burglengen-
feld und merkt gleichzeitig an, dass es unüblich ist, Anfragen des Stadtrates und die 
entsprechenden Antworten aus der Presse zu erfahren, dies sollte dementsprechend 
persönlich übermittelt werden. Bei ihm ist bis jetzt keine Antwort angekommen. Bei 
der letzten Sitzung wurde angedeutet, dass die Ergebnisse der Eintragsmessungen 
vorliegen. 
Bürgermeister Gesche antwortet, dass es betreffs der Farbtests im Bereich des sog. 
Zwicknagelgrabens Ergebnisse gibt, Gutachter waren hier. Das abschließende Er-
gebnis ist in wenigen Wochen zu erwarten. Es waren mehrere Messstellen und die 
Ergebnisse an den unterschiedlichen Stellen fielen auch unterschiedlich aus. Aus 
diesem Grund wurde sehr intensiv beprobt. 
Stadtratsmitglied Glatzl bedankt sich und weist nochmals darauf hin, dass er die 
Antwort auf seine Anfragen persönlich bekommen möchte und dies nicht aus der 
Presse entnehmen muss.  
 
Bürgermeister Gesche stellt fest, dass es keine weiteren Anfragen gibt und schließt 
damit den öffentlichen Teil der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Gesche Karin Igl 
1. Bürgermeister Schriftführer/in 
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Redebeitrag 

von Stadtratsmitglied Michael Schaller 
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Redebeitrag 

von Stadtratsmitglied Albin  Schreiner 
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